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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 1163/J betreffend Tierversuche - Tierschutz, welche die 

Abgeordneten Dr. REINHART, WOLF, WEINBERGER, Wanda BRUNNER, 

Dr. LENZI, Mag. GUGGENBERGER, DiplVw. TIEBER und Genossen am 

21. Februar 1985 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Das Tierversuchsgesetz, BGBl.Nr. 184/1974 regelt die Versuche 

an lebenden Tieren gemäß § 1 lit. b auch in Angelegenheiten des 

Gewerbes und der Industrie. 

Die Tierversuche bedürfen daher einer vorherigen behördlichen Be­

willigung, die an das Vorliegen einer Reihe von Voraussetzungen 

gebunden ist, die im § 3 Abs. 2 des Tierversuchsgesetzes aufgezählt 

sind. Von den Voraussetzungen sei insbesondere erwähnt, daß das an­

gestrebte Versuchsziel nicht durch andere Methoden und Verfahren (so­

genannte alternative Methoden) erreicht werden kann. 
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Die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen des Tierversuchs­

gesetzes obliegt gemäß § 8 Abs. 1 des Tierversuchsgesetzes in An­

gelegenheiten des Gewerbes und der Industrie der Bezirksverwaltungs­

behörde. Die Bezirksverwaltungsbehörde ist gemäß § 9 Abs. 1 des Tier­

versuchs gesetzes auch Strafbehörde. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Das Tierversuchsgesetz bietet Handhaben, Tierversuche nur für jene 

Bereiche zu bewilligen, in denen diese unumgänglich notwendig sind. 

Das Tierversuchsgesetz stellt auch sicher, daß bei bewilligten Tier­

versuchen alle mit dem Tierversuchszweck nicht notwendig verbundenen 

Schmerzen und Leiden vermieden werden. Im europäischen Vergleich be­

rücksichtigt das Tierversuchsgesetz sehr weitgehend den grundsätzli­

chen Gedanken des Schutzes des Tieres vor nicht notwendigen Tierver­

suchen bzw. gewährleistet eine ausreichende Überwachung der bewillig­

ten Tierversuche. 

Dies schließt natürlich nicht aus, daß Änderungen und Verbesserungen 

im Einzelbereich des Tierversuchsgesetzes erfolgen. 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

In Abstimmung mit den bei den anderen zur Vollziehung des Tierversuchs­

gesetzes zuständigen Ministerien (dem Bundesministerium für Wissen­

schaft und Forschung und dem Bundesministerium für Gesundheit und Um­

weltschutz) werden derzeit die Ergebnisse einer im Herbst 1984 veran­

stalteten Enquete über Tierversuche geprüft, um den bei dieser Enquete 

artikulierten Wünschen von Tierschutzorganisationen bzw. auch der Tier­

versuchsgegner im berechtigten Ausmaß Rechnung tragen zu können. 

Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie hat den beiden 

anderen beteiligten Ministerien für seinen Bereich folgende Änderungen 

des Tierversuchsgesetzes vorgeschlagen: 
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1. Bewilligung der Tierversuche auch in Angelegenheiten des Ge­

werbes und der Industrie durch das Bundesministerium für Han­

del, Gewerbe und Industrie, um damit eine einheitliche stren­

ge Spruchpraxis und eine noch bessere Kontrolle der bewillig­

ten Tierversuche zu ermöglichen. 

2. Statistische Erfassung der bewilligten Tierversuche. 

3. Verdeutlichung der bisherigen Bestimmung des § 3 Abs. 2 Z. 2, 

wonach die Bewilligung zur Vornahme von Tierversuchen nur er­

teilt werden darf, wenn die angestrebten Versuchsziele nicht 

durch alternative Methoden und Verfahren erreicht werden kön­

nen, zum Zwecke einer noch effizienteren Reduzierung der Tier­

versuche. 
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